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Vergabenum-
mer 

Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Baumaßnahme  

NATO-Flugplatz Nörvenich  

Geb. A2 Inst. Sanitäranlagen 

Leistung  

Fenster 

 
10.        Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
 
 
10.1 Gerichtsstand 
 
 Als Gerichtsstand wird Münster vereinbart, sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen. 
 
 
10.2  Abfall 
 

Soweit das Formblatt 241 (Abfall) vereinbart wird, gilt ergänzend als vereinbart: 
 
Die im Formblatt 241 Bau- und Abbruchabfälle beinhalten sämtlich Abfälle (insbesondere die in Ka-
pitel 1- 20 der Abfallverzeichnisverordnung aufgeführten Abfälle), die im Zuge der Bau- und Ab-
bruchmaßnahmen anfallen. 

Der Auftragnehmer ist gemäß Absatz 2 des Formblatts 241 VHB u. a. verpflichtet, die zu erbringen-
den Nachweise zu führen. Dies beinhaltet ebenfalls die Führung des Registers. Dem AG ist eine 
Kontrolle der Erfüllung der Nachweispflicht, gem. KrW-/AbfG und NachwV, sowie die Kontrolle der 
ordnungsgemäßen Anwendung und Umsetzung des SigG einzuräumen. Hierzu ist dem AG auf Ver-
langen Einblick in die Registerführung zu gewähren. 

Des Weiteren sind dem AG Papierausdrucke und Kopien sämtlicher Dokumente, insbesondere der 
Entsorgungs- und Sammelentsorgungsnachweise und der Begleit- bzw. Übernahmescheine in ko-
pierfähiger Ausführung zu übergeben. 

Bei den Entsorgungs- und Sammelentsorgungsnachweisen hat dies unverzüglich nach deren Gültig-
keit zu geschehen, bei den Begleit- und Übernahmescheinen und sonstigen Dokumenten spätes-
tens14 Tage nach dem jeweils durchgeführten Entsorgungsvorgang. 

Zusätzlich ist spätestens 2 Wochen nach Abschluss der Arbeiten des AN dem AG ein mit den jewei-
ligen Dokumenten gefüllter Ordner zu übergeben. Dieser Ordner muss in seinem Aufbau den Maß-
gaben des § 24 der NachwV entsprechen. 

 
 

10.3  CAD/CAE-Standard 

 

Im BLB NRW gilt ein einheitlicher Standard für Daten im Computer Aided Design (CAD)- 
/Computer Aided Engineering (CAE)-System. 

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seines vertraglichen Verhältnisses Zeichnungen anzufertigen 
oder vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Zeichnungen weiter zu bearbeiten hat, hat er den 
CAD-Standard des BLB NRW (www.blb.nrw.de/standards) zu beachten und die für dieses Projekt 
festlegten Mindestvorgaben des vertraglich vereinbarten CAD/CAE-Datenblattes einzuhalten. 

 

 

 

080-26-00276

http://www.blb.nrw.de/standards
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10.4   Rechnungen  

 

Der BLB NRW hat die elektronische Rechnungsbearbeitung eingeführt. Bei diesem Verfahren werden 
die Rechnungen sowie die dazugehörigen rechnungsbegleitenden Unterlagen nach Eingang elektro-
nisch erfasst. 

Die Rechnungsanschrift und weitere Vorgaben zur Rechnungslegung ergeben sich aus der Anlage 
„Wichtige Hinweise für Rechnungen“. 

 

 

10.5  Bürgschaftsanschriften  

 

Bürgschaften sind ausschließlich vom Bürgen und im Original direkt an folgende Anschrift zusen-
den: 

BLB NRW, Zentralbereich Einkauf und Vertragsmanagement, Mercedesstraße 12, 40470 Düs-
seldorf 

 

Bürgschaften, die vom AN zugesandt werden, werden nicht angenommen. 

 

10.6  Ende der Ergänzungen der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 


